



An die Hausverwaltung (An den Vermieter)
.......................................................
.......................................................
............... Wien 									Wien, am ................
(Einschreiben)





Betrifft: Verpflichtung der Vermieterseite die Bestätigung des Mietverhältnisses zur Erlangung der Wohnbeihilfe zu unterzeichnen:



Sehr geehrte Damen und Herren!

Ich bin Hauptmieter/Hauptmieterin der Wohnung ………………………………………. (genaue Adresse).

Das Mietverhältnis als Dauerschuldverhältnis beruht auf gegenseitigen Treuepflichten und damit auf einem beiderseitigen Vertrauensverhältnis (§ 1096 ABGB).

Das Landesgericht Klagenfurt (1 R 266/12t) hat ausgesprochen, dass sich aus dieser gegenseitigen Treuepflicht der Parteien des Bestandvertrages die Pflicht des Vermieters ergibt (und zwar auch ohne besondere vertragliche Zusage), dem Mieter den Bestand des Mietverhältnisses gegenüber der Landesregierung als zuständigem Förderungsgeber zu bestätigen. 

Sie sind daher verpflichtet, das Bestehen meines Mietverhältnisses zu bestätigen, um mir somit die Erlangung der Wohnbeihilfe zu ermöglichen. 
Sollten Sie dies verweigern, und mir in Folge die Wohnbeihilfe nicht bewilligt werden, sind Schadenersatzansprüche denkbar.


Ich ersuche daher binnen 14 Tagen den Bestand meines Mietverhältnisses zu bestätigen.




Mit freundlichen Grüßen,
……………………………….. (Unterschrift des Hauptmieters/der Hauptmieterin)




